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!~.:J.f·t':L der 13diagen zu den Stcrlographischcn Pmtokoitcn - .- ~ 

DER BUNDESMINISTER 

FON HANliEL, Gc.WERr1!E Ui\\I) UmUSTfllE 
'Wien, am 10. Juni 1980 

Zl. 10 101/44--1/5/80 

Parlamentarische Anfrage Nr .. 545/J 
der J,.-ngeol':,dnetBn Dr .. Reinhart , Eggt 
Weinbe:!:"ger f Dr. Lenz; i , vlanda Brunner 
uriU Ger ... osseTI betreffend. die Erdölbe­
vorrat~~g in Tirel 

An den 
Herrn 

1.f5cf lAB 

1980 -06- 11 
zu SttS/J 

Präsidenten des Nationalrates 
Anton BE1""IA 

Par 1 a m e n t 

In Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 545/J 
betreffend die LTdölbevorratung ~n Tirol, die die Abgeord­
neten Dr. Reinhart, Egg, Weinberger, Drp Lenzi, Wanda Brunner 
:und Genossen am 7. :rrJai 1980 an mich richteten, beehre ich 
mich, folgendes mitzuteilen: 

Zu Punkt 1: 

Die Bevorratung der Energieträger Erdöl und Erdölprodukte 
erfolgtaufgrund des Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetzes~ 
Es ist - nicht zuletzt aufgrund der eingehenden Vorarbeiten 
meines Ressorts - gelUngen, ein einfaches und effizientes 
System zu schaffen, das insbesondere keinerlei Aufblähung 
des VerwalttL~gsapparates mit sich gebracht hat. Derzeit 
(Stand 1. Härz 1980) stehen rund 400 000 t Rohöl und rund 
1,700 000 t Erdölprodukte als "echte" Pflichtnotstandsreser­
ven für Krisenfälle zur Verfügung. Dies bedeutet, daß die 
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DER BUNDESMINlSTER 

rOR HA~DEl, GEWERBE UND !!\Ii)USTmre: 

Vol:Lv-erso::r:-gung für 72 Tage garantj.erT. 'Ii.rera..en lee,li.!! .... Über 

\'lei tere Mengen ka.nn erforderlicheni':ills 3.llfgr1111d deG Ener­

gielenktl.ngsgesetzes verf-c-lgt werden~ 80'iaß \tJ!~it:ere 18 Tage 

überbrückt werden könneno PUr die kOl'ü~:rete Zuteilung an die 

verschiedensten Bec.arfsträger gibt 6..3,,8 '3r\~;,ä:b .. nte Energielen­

kungsgesetz die erforderliche gesetzlicht~ Grundlage. Im Rah­

men des Energielenh.-ungsbeira tes ha.ben Bu:ndes- ttnd. Landesstel­

len gemeinsam mit den Sozia.lpartnern v,na. der Energiev.-irtschaft 

hiefür Krisenmcclelle ausgear"bei tet, die erforder:'lichenfalls 

umgehend in Verordnungen gemäß § 3 des Energielenbmgsgesetzes 

llffi.g'esetzt werden ke>nneno Hied1L,:,ch ist selbst-;;ex'ständlj.ch auch 
'-" 

garantiert, daß den Bedarfsträgernim JJ3,nd Tix'cl für die oben 

. genannten Zeiträume die e~forä,€rlichen Kontingente zUr Verfü­

gung stehen .. Ich muß an dieser Stelle betoTI!.3'n f daß das Zu­

teilungssyotem in Krisenzeiten ausschließlich na.ch dem Bedarf 

orientiert ist, sodaß - unter. Berücksichtigung aer logis'ti­

sehen Gegeben.i1e i ten - grundsä.tzlich jedes Vorratslager .für 

jeden Bedarfsträger im Gebiet der R.epublik Österreich in Fra­

ge kommt • 

. ~ P;unkt 2: 

Die gegenwärtigen gesetzlichen Grundlagen fUr die. Erd (5 1"0 evor­
ratung beruhen auf einem äußerst li"oeralen Gr;,mdkonzept: ~ä­

ger der :Bevorra tur~ sind. die Mineralöl import eu:re , die ihre 

Vorratspflicht in·eigenen La.gern oder in Lagern solcher Ver­

tl"agspartner erfUllen können 9 die Lagerk8.pazi täten zurVerfü­

gung haben.. Findet ein Importeur keinerlei Möglichl~ei t zur 

Lagerung, steht ihm auf jeden Fall die ei~em Kontrahierungs­
zwang unterliegende, yon der ÖIvfV-Aktiengesellschaft und' den 

österreichischen Töchtern der mul til1ationalen l\iineralölge­
seIlschaften getragene "Erdöl-Lager Ges.n .. b 0 Hv 11 Zl:.r Verfügung. 

Nur diese Lagergesellschaft unterliegt dem gesetzlichen Auf­

trag, "bei der Standortvlahl der Lager regionale V'ersorgungs:" 

498/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 5

www.parlament.gv.at



PfR ßlJl\inES!\~iNI$rf.R 

rOR HAMDEL, ßE.WEHw::. wm mOUSTftl::: 

&dölbevorra tungs-~tl"örderungsgese7,zes die Haftung 
üb ,arnommen .. 

FJ::'ei.llch bringt di<;~ses System 1 bei derr:, öffentli ehe Stellen 

gruJld.sätzlich au.f di.e Standortbestimmung der.' Krisenlager \Tar-
o '_ .~ o· .;. o· :3 n d .0 "r.\ d' 0 , ,. G b H . .. ZlC.fl "an, DU" Sl en, aal;', 1.e.f.,r 0 J..-.uager- es 0 ID o 0.1" e lne aezen-

tralisierte Lagerung nur in dem Ausmaß vorar!.treiben lcann, als 
bei ihr eingelagert wirdo Dies ist de?:'zeit nur in einem rela­
tiv geringen Umfang der Fall - viele Importeure finden andere 
LageruIlgsmöglichkeiten - sodaß gegenwärtig das erste yon ihr 

f'ertiggestel1te Krisenlager in Lannach (Steiermark) nur zu 
48 % ausgelastet isto Es ist also offenku .. ""ldig, daß die 'der­
.~eitige RegelUl1g, die der öffentlichen Hand nur eine.1minimalen 
Einfluß auf die regionale Verteilung der YJisenlager gewährt, 
insbesondere für die westlichen BundesläJ"'lder nicht das Opti­

m~ darstellen kann.. Eine ]~der~~g der Gesetzeslage erscheint 
deshalb UT.11lli1gänglich .. Ich -bin daher bemüht, unter Beibehaltung 
der Grundzüge der gegenwärtigen Bevorratung eine Verbesserung 
herbeizuführen" Die Ergebnisse der Überlegu!1gen meines Mini­
ste':-.iums wurden in der zur Zeit in parlamentarischer Beratung 
stehenden Regierungsvorlage eines Ene:::-giesicl1erungsgesetzes 
verankert, dessen P:bsch..~i tt 11 (§§ 2 - 17: Pflichtnostands­
reserven) das E-.rdöl-Bevorra tur..gs- uniJ.1eldegesetz ablösen soll .. 
Im einzelnen darf ich insbesondere auf die §§ 4 und 59 sowie 
die Erl~uterungen zu Einga!1g dieses Abscr~ittes verweisen~ 
An dieser Stelle möchte ich nur hervorheben i daß die Regelun­
gen der Reservehaltung in drei wesentlichen Punkten verbes­
sert "lerden sollen~ nämlich~ 

- die Haltung von Pflichtnostanclsreserv.en soll nur mehr im 
eigenen Lager oder bei der Erdöl-Lager-GesomoboH o möglich 
sein,. 

die Großimporteure (das sind die ÖMV und die multinationa­
len Erdölgesellschaften) müssen 20 % ihrer Pflichtreserven 
bei der Erdöl-Lager-GesomhoH Q halten p 
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DER BllNDESMIN!STER 

fÜR HANDEL. GEWERBE UND INDUSTi~j;:: 

Vorja'hres-

imTJorte erhöht .. 

Diese H.s:.f~)na::rJTIen sollen der Brdöl-Le.gcr-G-es "m .. tl ~ ~H .. ausreicher.:.-
- - '.. '7. • , '+ a~''''' I an" de l.'agerTIeng~n ga.ran:tl.er8n; 1)I!l ur. LJ".lS81:lDE:Ilv,T:..rKen Dl<.l e,Ll J' .. -

dern ei!'l,en versorgu.ngspclitisch optiffi.sü~,;n regionalen I.r:t.ger­

c;uf"oau 'betreiben zu kör.Jlen~ '/lObei nat:fu:>lich das '!Yu:'isenlager 

Viest tf absclute Pri.orität genießt", 

An Voraussetz1L'1gen 9 die das ,Land. Tirol f'c.r die EinrichtvI16 

eines größeren Krisenlagers außer der ständigen Adapt:i.erung 

lmd Verfeinerung seines, ausgezeiCrL'l1eten 38\TOrra tungskonzeptesl 
lli"lcl ergänzender Studien lei,sti~n karm 9 ",ril:r-de ich für vordring- . 

lieh ansehen!, daß es erforderlichenfalls die ibm zur Verfügung 
stehenden rechtlichen Ivföglichkei ten zu.!' raumordnungsmäßigen 

Umvddmung von Grundstücken\, die für ein Krise::l.lager in Frage 

kOlrüIlen g in Anspruch nimmt" Um ein konkretes Projekt innerhalb 

kU::-zestmöglicher Zeit abwickeln zu könne!J.~ müssen auch alle 

notwendigen GenerJ.."Iligungsveri'ahrer.. optiDal koordiniert ,'{erden, 

",as bereits Z\rrä gegenwärtigen Zel tpu.nkt eingelei tat werden . 
kann .. 

J"edoch mu.ß ich abschließend noch einmal betonen,daB alle' 

Bemühungen in dieser Ri.c:htung nunmeh-r- von der vlei terent­

wj.cklung der gesetzlichen Grtmcllagen abhängen" 

Die in den "Vorsc:hlägen d(-:r Kammer fi.ir Arbeiter und Angestellte 

für Tirol lP art.ikulierte Forderung nach Errichttmg eines Bevor­
ratu,ngslagers für Erdöl u ... '"ld Erdölprodukte in Tirol findet meine 

volle Unterstüt:1Hmg" Heine dies"bezüglichen Benühungen habe ich 

berei ts unter Punkt 2 mi tgeteil"t" Ich möchte noe:b.mals darauf 

him-feisen. g daß die Lösung dieses Problems nur auf Grundlage von 
entsprechenden Maßnal~en des Gesetzgebers v die allerdings eine 

qualifizierte Mehrheit er.fordern~ möglich ist .. 
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OER 6U~mEßMINlS'"fER 

fÜR HAI\IDEL. GEWEJ-\ß~ wm !NDUSTR!F:: 

An "e,ch:t{~nr. 1?:flicht:t1cs-:;anc.sreSe2:'ven - also solchen, die nach 

d.em Erdöl-Bevorra t'ullgs- und. Meldegesetz gehal te:n. werden - la-
gern derzeit im B'C:.:ndesland Tirol: 

ca., 500 ... Vergaserkraftstoffe c' 

'. ca" 500 .l.. Dieselkraftstoffe I.< 

ca .. 6.000 t Heizöl schwer (bei Eigenverbräuchern) 

Die gesam-cen Lager an Erd.ölprodukten - also aucb. die über die 

gesetzli,chen Bestimmu:ngen hinausgehend von pri,vaten Haushal­

ten, ge'v:erblichen Betrie'ben und sonstigen Stellen gehaltenen 

'exakt anzugeben, ist mir mangels gesetzlicher Grundlagen zur 
Erhebung der Daten nicht möglich. Die von mir schon früher 
v'orgelegten YOl.'schläge entsprechender gesetzlicher Ermächti­

g1L~gen haben die erforderliche verfassungsgesetzliche Mehr­

hei t nicht erlangt .. In der von mir schon erv,äl"..nten; derzeit 
in Behandlung stehenden Regieru.ngsvorlage eines Energiesiche­
I'lmgsgesetzes ist neuerlich ein eigener Unterabschnitt uVor ... 

bereitung von Lenku..'"lgsmaßnahmenrt enthalten, dessen § 36 die 
not\r;endige Grund.lage zur Da ten,erfassung auch für eine exakte 
Lagermengenbestimmung darstellen \':iirde. Ich brauche' nicht 

'\flei ter auszuführen, da.ß dies eine wesentliche Verbesserung 
d.es inne::::,österreichischen Krisenma.nagements darstellen \'lÜr!ie. 

Spezielle Pro"oleme bei der Versorgung mit Erdölprodukten im 
Bundesland Tiro1 sind derzeit aus meiner Sicht nicht gegeben. 

Ich kan.'!lvielmer.r darauf verweisen, daß es auch hier gelungen 
ist, wie in den anderen Energiebereichen die Versorgung der 
Bevölkerung und der \'lirtschaft mit Energie klaglos sicherzu­
stellen. 
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